
verbessern. Zur Erweiterung der sportlich-touristischen Betätigung sind 
neue Kapazitäten entsprechend dem Plan zu errichten.

Die sozialistische Kultur und Kunst hat die Aufgabe, die Entwicklung 
sozialistischer Persönlichkeiten und ihre bewußte schöpferische Tätigkeit 
zu fördern und zur Stärkung des sozialistischen Bewußtseins einen hohen 
Beitrag zu leisten.

Mit neuen Werken der Literatur, der Film- und Fernsehkunst, der 
Dramatik und des Hörspiels, der Musik und der bildenden Künste gilt 
es, mit hoher künstlerischer Meisterschaft tief wirkende sozialistische 
Kunsterlebnisse zu vermitteln. Die Qualität der Rundfunk- und Fernseh
programme ist weiter zu verbessern. Die große Bewegung unseres Vol
kes zur Aneignung der besten humanistischen und revolutionären kul
turellen Traditionen ist weiterzuführen und durch meisterhafte künstle
rische Interpretation zu unterstützen.

In den Betrieben, den Wohngebieten und Dörfern ist die aktive Teil
nahme der Werktätigen am geistig-kulturellen Leben umfassend zu för
dern. Dafür sind die kulturellen Initiativen des fortgeschrittensten Teils 
der Arbeiterklasse beispielgebend. Für die Jugend, besonders für die 
jungen Arbeiter, sind die Möglichkeiten der kulturellen Betätigung zu 
erweitern.

Die Investitionen im kulturellen Bereich sind für die Erhaltung und 
Modernisierung der vorhandenen Kultureinrichtungen sowie für die Er
weiterung und Modernisierung der Film- und Schallplattenproduktion, 
der Ausbildung des künstlerischen Nachwuchses, des Bibliothekswesens 
und des Buchvertriebs einzusetzen.

XI. Standortverteilung der Produktivkräfte 
und die Entwicklung in den Bezirken

Die Standortverteilung der Produktivkräfte und die Entwicklung der 
Bezirke sind entsprechend der Hauptaufgabe des Fünfjahrplans zu ge
stalten.

Der weiteren planmäßigen Standortverteilung der Produktivkräfte ist 
die Intensivierung der gesellschaftlichen Produktion zugrunde zu legen. 
Dabei sind die territorialen Möglichkeiten und Bedingungen zielstrebig 
für das Wachstum des Nationaleinkommens zur Wirkung zu bringen. In 
den Bezirken ist entsprechend der Aufgabenstellung der Direktive die
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